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Vorwort
Das Fachbuch enthält für das Berufsbild des/der 
Eisenbahner/-in im Betriebsdienst Grundlagenkennt-
nisse. Dieses schließt die Fachrichtungen »Fahrweg« 
und »Lokführer und Transport« mit ein.

Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, wird 
bei der Verwendung von wörtlichen Formulierungen aus 
rechtlichen Grundlagen, Regelwerken und Richtlinien 
auf eine genaue Quellenangabe verzichtet. Die verwen-
dete Literatur wird im Anhang des Buches aufgeführt.

Neu eingearbeitet wurden die neuesten Richtlinien 
und deren Auswirkung auf den betrieblichen Ablauf 
(Stand: Dezember 2019).

Das Buch ist im Wesentlichen für den Einsatz in der 
Berufsschule gedacht, kann aber auch für die betriebli-
che Aus- und Weiterbildung eingesetzt werden.

Dem interessierten Laien wird dieses Buch wertvol-
le Einblicke in den Eisenbahnbetrieb liefern.

Neben theoretischen Kenntnissen bezieht das Buch 
ständig praxsiorientierte Beispiele mit ein, um deutlich 
zu machen, dass sich gerade in diesem Tätigkeitsfeld 
Theorie und Praxis gegenseitig bedingen.

Fragen am Ende jedes Unterkapitels dienen zur 
Wiederholung und Vertiefung des Gelesenen. Antwor-
ten ergeben sich größtenteils aus dem Kapitel selbst.

Die Inhalte der Kapitel sind so aufgearbeitet, dass 
sie sich zur Selbstarbeit eignen.

Dieses Buch arbeitet mit Querverweisen (s. Kap. 
xy.z). Hiermit wird einerseits dem komplexen Berufs-
bild Rechnung getragen, andererseits erspart dies beim 
selbstständigen Lernen die mühevolle Suche nach not-
wendigen Hintergrundinformationen.

Wohl wissend, dass es Fahrdienstleiter und Fahrdienstleite-
rinnen usw. gibt, haben wir aufgrund einer besseren Lesbar-
keit des Buches auf die Verwendung einer männlichen und 
weiblichen Schreibweise verzichtet.

Eine online abrufbare kostenlose Ausbildungssoftware un-
terstützt das eigenständige Lernen. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie auf der vorderen Umschlaginnenseite. 
Alle Themen, die in der Software behandelt werden, sind 
im Buch mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. 
Neben der kostenlosen Ausbildungssoftware wird ein On-
line-Kurs zur Vorbereitung auf die IHK-Zwischen- und Ab-
schlussprüfung angeboten. Hinweise dazu finden sich auf 
der hinteren Umschlagseite.

Für Anregungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge sind 
die Autoren dankbar.

Ulrich Marks-Fährmann, E-Mail: marks-faehrmann@iesy.net

Die Autoren im Januar 2020
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1 Die Eisenbahn als Transportunternehmen10

1.1 Historische Entwicklung der Eisenbahn

Die Eisenbahn ist das Ergebnis zahlreicher 
Ideen und Erfindungen von Menschen 
mehrerer Generationen. Technisch bildet 
sie ein Zusammenspiel von Fahrzeugen, 
Gleisen und Signaleinrichtungen, die von 
Mitarbeitern eines Eisenbahnbetriebes 
bedient und gesteuert werden. Mensch 
und Technik wirken zusammen, um Perso-
nen und Güter zu befördern.

Schon im Altertum war das Prinzip des 
Gleises bekannt: In Fels gemeißelte Spur-
rillen verminderten den Rollwiderstand und 
boten eine Führung für die Räder von Fahr-
zeugen. Bereits mittelalterliche Bergwerks-
bahnen waren Spurbahnen, bei denen 
Fahrzeug und Fahrweg aufeinander abge-
stimmt waren, sodass die Fahrzeuge nur auf 
einem speziellen und begrenzten Fahrweg 
verkehren konnten. In England wurden 
diese Grundformen weiterentwickelt und 
die ersten Vorgänger der heutigen Eisen-
bahnschiene gegossen. Diese Spurbahnen 
gelten als die Vorläufer des heutigen Rad-
Schiene-Systems (s. Kap. 3.2).

Im Laufe der nächsten Jahrzehnte wurden unterschiedliche Schienenformen entwickelt, 
wobei sich die Breitfußschiene – auch Vignol- oder Normalschiene genannt – durchsetz-
te. Deren Grundform hat bis heute Bestand (s. Kap. 2.2.1).

Räder und Wagen standen während der langen Entwicklungsgeschichte stets in Wech-
selwirkung. So wurden hölzerne Spurkranzräder durch gusseiserne Räder abgelöst, die 
wegen ihrer Neigung zu Brüchen beim Gießen und im Betrieb lange Zeit ein Sicher-
heitsrisiko darstellten. Nach mehreren Entwicklungsstufen wurde 1830 ein Patent für 
Räder mit schmiedeeisernem Radkranz und Speichen erteilt, die höhere Sicherheit und 
befriedigende Nutzungsdauer erbrachten.

Bild 4: Schmiedeeiserne Schiene  
von John Birkenshaw, 1820 ©
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Bild 2: Spurbahn für Steintransport von Ralph Allen, um 1730 ©
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Bild 1: Ein Urahn des Prinzips Spurkranzrad/Schiene: 
Förderhund und Holzgleis aus dem Goldbergbau von 
Siebenbürgen (16. Jahrh.)
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Bild 3: Gusseiserne Winkelschiene für Tramroads  
von John Curr, 1776 ©
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1.1 Historische Entwicklung der Eisenbahn 11

Wie die ersten spurgebunde-
nen Wege standen auch die 
ersten Dampfmaschinen im 
Dienste des Bergbaus. Sie dien-
ten dort zum Antrieb von Pum-
pen, die das Wasser aus tiefe-
ren Schächten förderten. Im 
Jahr 1765 erfand James Watt 
die direkt wirkende Dampf-
maschine. Über mehrere Ent-
wicklungsstufen (Dampfwagen 
von Cugnot, 1769) kam es am 
21. Februar 1804 zu dem histo-
rischen Ereignis: Mit Richard 
Trevithick am Regler fuhr der 
erste von einer Lokomotive 
gezogene Zug der Welt auf einer Bahnstrecke. Er beförderte 10 t Eisen, 5 Wagen und 
17 Menschen über neun Meilen (14,5 km) in vier Stunden und 5 Minuten.

Als erste öffentliche Bahn wur-
de am 27. September 1825 die 
Eisenbahn Stockton – Darling-
ton eröffnet. Die am 15. Sep-
tember 1830 in Betrieb genom-
mene Ei senbahn zwischen 
Liverpool und Manchester gilt 
als Prototyp des Transportsys-
tems Eisenbahn.

Für diese Bahnstrecke hatte 
George Stephenson 1829 mit 
der »Rocket« eine sehr brauch-
bare Dampfmaschine gebaut. 
Mit diesem Grundmodell belie-
ferte er alle neu entstehenden 
Eisenbahnen in Europa. So ver-
breitete sich die Spurweite von 
1435 mm (s. Kap. 2.2.1). Auch 
auf der ersten deutschen Bahn-
strecke zwischen Nürnberg 
und Fürth fand dieses Maß An-
wendung. Sie wurde am 7. De-
zember 1835 mit der Fahrt der 
von Stephenson gebauten Loko-
motive »Adler« eröffnet. Die Er-
öffnung dieser Strecke brachte 
den Durchbruch für die frühen 
deutschen Eisenbahnen. Durch 
die Interessen der Einzelstaa-
ten entstanden in mehreren be-
deutenden Städten in kürzester 
Zeit Eisenbahngesellschaften.

Bild 1: Die erste Dampflokomotive der Welt. 
Trevithicks PenydarranLokomotive von 1804 ©
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Bild 2: Liverpool–Manchester: Gestreckte Linienführung, flache Strecken nei
gung, zweigleisige Strecke, schienenfreie Kreuzungen, Personen und 
Güterverkehr
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Bild 3: Eröffnungszug der ersten deutschen Eisenbahn Nürnberg–Fürth (der 
»Adler«) ©
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1 Die Eisenbahn als Transportunternehmen12

Sie versuchten, die Verbindun-
gen zu wichtigen Nachbarstäd-
ten einzurichten. Es gab zu der 
Zeit noch keine landesbezoge-
ne oder gar deutschlandweite 
Netzplanung.

In einem unerhörten Tempo 
wurde Strecke auf Strecke von 
privaten Gesellschaften und ei-
nigen Staaten vorangetrieben. 
So wurde bereits im Jahre 1846 
eine Streckenbauleistung von 
1153 km erreicht. Schon 1850 
wurde der Staat Preußen durch 
eine 1240 km lange Ost-West-
Strecke verklammert.

Die Eisenbahn erlaubte durch 
ihren geringen Rollwiderstand 
im Rad-Schiene-System und 
die Zwangslenkung durch die 
Schienen wesentlich größere Zuglängen und damit wesentlich höhere Transportmassen, 
als sie auf anderen Verkehrswegen möglich waren, und dies bei wesentlich höheren Ge-
schwindigkeiten und niedrigeren Transportkosten.
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Bild 2: Das deutsche Eisenbahnnetz Ende 1913
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Die steigende Nachfrage nach Industrieprodukten (Stahl, Lokomotiven, Wagen- und Ma-
schinenbau etc.) und die sprunghafte Ausdehnung des Handels erforderten neue Trans-
portmöglichkeiten für große Mengen von Rohstoffen, Halb- und Fertigprodukten über 
große Entfernungen.

Daher wurde in Riesenschritten das Streckennetz ausgebaut, sodass 1913 täglich auf 
dem 58 933 km langen Netz der deutschen Länderbahnen durchschnittlich 50 300 Züge 
mit 5 Millionen Fahrgästen und 1,85 Millionen Tonnen Gütern verkehrten.

Die industrielle Revolution und die Revolution im Transportwesen standen durch die 
sprunghafte Expansion des Eisenbahnwesens in einem engen Zusammenhang. Der Staat 
griff regelnd ein, was letztlich zur Entstehung eines deutschlandweiten Eisenbahnnet-
zes, zur Anwendung einheitlicher betrieblicher Bestimmungen und am 21. April 1920 
zur Bildung einer nationalen Eisenbahngesellschaft führte.

Die technische Entwicklung ging in großen Schritten voran. Einerseits wurde die Tech-
nik der Dampflokomotive ständig weiter entwickelt, andererseits wurden neue Antriebs-
arten erschlossen. Die erste elektrische Lokomotive der Welt wurde im Jahre 1879 auf 
der Berliner Gewerbeausstellung vorgestellt. Diese von Werner von Siemens gebaute 
Lokomotive erreichte eine Geschwindigkeit von 7 km/h. Bereits 1903 erzielten elektri-
sche Versuchsfahrzeuge auf der Stecke Marienfeld-Zossen eine Geschwindigkeit von 
210 km/h.

Die ersten Versuche, den Dieselmotor auch 
für Lokomotiven nutzbar zu machen, ge-
hen auf Rudolf Diesel selbst zurück, der 
1908 eine Diesellokomotive entwarf. Die 
erste Großdiesellokomotive ging 1912 in 
Betrieb, dieselhydraulische Lokomotiven 
wurden ab 1935 gebaut. Diesel-Schnell-
triebwagen, wie der legendäre »Fliegen-
de Hamburger«, Strecken-Dieselloks und 
die Entwicklung von Kleinlokomotiven für 
den Rangierbetrieb zeigten auf, wohin der 
Weg der nächsten Jahrzehnte gehen soll-
te: weg von der Dampflokomotive, hin zu 
elektrischen und dieselbetriebenen Loko-
motiven.

In der zweiten Hälfte des vorherigen Jahr-
hunderts wuchs der Autoverkehr immer 
stärker an und verdrängte zunehmend den 
Schienenverkehr. Ein umfangreicher Aus-
bau des Straßen- und insbesondere des 
Autobahnnetzes sowie die Fortschritte im 
Automobilbau begünstigten den Individu-
alverkehr. Die Entwicklung der Eisenbahn-
technik verlangsamte sich, der Eisenbahn-
verkehr verlor immer stärker an Attraktivität. 
Viele ländliche Eisenbahnstrecken wurden 
aufgegeben, auch wegen einem veralterten 
Wagenpark und Streckenausrüstung der 
damaligen Bundesbahn.
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Bild 1: Schnelltriebwagen Bauart »Hamburg«, Baujahr 1935 

(Nachfolger des »Fliegenden Hamburgers«)
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Bild 2: Konkurrenz verschiedener Verkehrsträger:  
ICE 3Züge, Autobahn, Flugzeug
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Um im Wettbewerb mit dem Auto und dem 
Flugzeug bestehen zu können, mussten die 
Eisenbahnen ab den 1970er Jahren den 
Komfort und die Geschwindigkeit der Züge 
wieder steigern. 1965 wurden die ersten 
Lokomotiven für eine Höchstgeschwindig-
keit von 200 km/h in Dienst gestellt, doch 
der Bau entsprechender Schnellfahrstre-
cken (SFS) war sehr mühsam und teuer.

Einen großen Fortschritt brachte ab An-
fang der 1990er Jahre der Einsatz des ICE, 
der mit Klimatisierung, druckdichten Kabi-
nen, ruhigem Wagenlauf etc. einen bis da-
hin nicht erreichten Fahrkomfort bei einer 
Höchstgeschwindigkeit von bis zu 280 km/h 
bot. Auf der Strecke Köln-Frankfurt er-
reicht heute der ICE 3 inzwischen sogar 
eine Reisegeschwindigkeit von 300 km/h.

Seit der Privatisierung der DB erlebt die Ei-
senbahn in Deutschland den größten Um-
bruch ihrer bisherigen Geschichte. Aus den 
ehemaligen Staatsbetrieben Bundesbahn 
und Reichsbahn soll ein modernes, markt-
orientiertes und börsenfähiges Dienst-
leistungsunternehmen werden. Zugleich 
wächst die Bedeutung privater Unterneh-
men, die als Eisenbahnverkehrsunterneh-
men (EVU) Zugfahrten im Güter- wie im 
Personenverkehr anbieten bzw. als Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen (EIU) ei-
gene Streckennetze betreiben.

Dies geschieht traditionell im Bereich der 
Werk- und Hafenbahnen, wo beispielswei-
se die Ruhrkohle ein eigenes Strecknetz 
von 465 km betreibt, aber in zunehmenden 
Umfang auch im Personennahverkehr. Die 
politische Forderungen nach einem dis-
kriminierungsfreien Zugang zum Schie-
nennetz und dessen bessere europäische 
Verzahnung führen dazu, dass im Güter- 
wie im Personenverkehr zunehmend auch 
nicht-DB-eigene Eisenbahngesellschaften 
eine größere Rolle spielen. Im Personennahverkehr geschieht dies insbesondere dann, 
wenn bestehende Streckenlizenzen neu ausgeschrieben werden oder wenn alte Stre-
cken von ihrer Schließung bedroht sind bzw. sogar bereits aufgegebene Strecken reak-
tiviert werden sollen.
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Bild 1: InterCityExpress (ICE 1) BR 401

©
 D

eu
tsc

he
 B

ah
n A

G

Bild 2: InterCityExpress 3 (ICE 3) BR 403
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Bild 3: ICE mit Neigetechnik (ICE T) BR 411
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Die Modernisierung der Bahn erfordert 
umfangreiche Investitionen, so wurden 
in den ersten 15 Jahren nach der Privati-
sierung allein in das Streckennetz der DB 
ca. 70 Milliarden Euro investiert. Zugleich 
wurde die Struktur der DB grundlegend 
verändert. Die Tätigkeitsfelder Personen-
verkehr, Güterverkehr und Infrastruktur 
wurden unter dem Dach der DB AG zu ei-
genständigen Unternehmen.

Die Steuerung des Netzes erfolgt heute in 
zunehmenden Maß über 7 Betriebszentra-
len (BZ)  der DB Netz.

Der Güterverkehr wird von DB Schenker 
Logistics organisiert, die auch internati-
onal agiert und sich nicht mehr auf Ver-
kehrsleistungen der Schiene beschränkt. 
Die Kundenbetreuung erfolgt durch den 
bundesweit tätigen Kundenservice in 
Duisburg, der rund um die Uhr erreichbar 
ist. Zugleich wurde die Anzahl der Güter-
verkehrsstellen, an denen der Kunde sein 
Gut auf einen Güterwagen verladen kann, 
drastisch reduziert, während die Zahl der 
Umschlagbahnhöfe, die dem Verladen von 
Containern dienen, massiv erhöht wurde 
(s. Kap. 8.6).

Eine Ausweitung der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit wird derzeit vor 
allem durch technische Probleme, wie 
un terschiedliche Stromsysteme und ab-
weichende Sicherungssysteme erschwert. 
Ab hilfe sollen hier Lokomotiven, die grenz-
überschreitend eingesetzt werden können, 
und GSM-R (s. Kap. 2.7.2) bringen, ein Sys-
tem, das eine europaweit einheitliche Zug-
steuerung und Überwachung erlaubt.

BZ Duisburg 

WEST 

BZ Hannover 

NORD 

BZ Leipzig 

SÜDOST 

BZ Berlin 

OST 

Frankfurt a. M. 

MITTE 

BZ Karlsruhe 

SÜDWEST BZ München 

SÜD 

Netzleitzentrale (NLZ) 
Betriebsleitzentrale (BZ) 

Bild 1: Betriebszentralen der DBNetz AG

1. Skizzieren Sie in gröben Zügen die Entwicklung der Eisenbahn in Deutschland!

2. Weshalb fahren die Eisenbahnen in den meisten europäischen Ländern auf einer 
Spurweite von 1435 mm?

3. Welche wirtschaftliche Bedeutung hatte die Entwicklung der Eisenbahn?

4. Vor welchen Herausforderungen stehen Bahnbetriebe heute (s. auch Kap. 1.3)?

5. Welche Aufgaben erfüllen die sieben Betriebszentralen und die Netzleitzentrale 
der DB AG ?
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Bild 2: Netzleitzentrale (NLZ) Frankfurt am Main
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1.2 Rechtsgrundlagen und innerbetriebliche Regelungen

Der Eisenbahnbetrieb in Deutschland stützt sich auf eine große Zahl von Gesetzen, 
Verordnungen, internationalen Verträgen, Richtlinien und anderen innerbetrieblichen 
Regelwerken, die nicht nur den „Betrieb“, sondern auch z. B. Eisenbahnbauten u. v. m. 
reglementieren.

Auch durch die Strukturreform der Bundeseisenbahnen im Jahre 1994 – die größten 
deutschen Eisenbahnbetriebe, die Deutsche Bundesbahn (DB) und die Deutsche Reichs-
bahn (DR) wurden rechtlich vereinigt und gemeinsam in die Deutsche Bahn Aktienge-
sellschaft (DB AG) umgewandelt –, die Entstehung „neuer Eisenbahnbahnen“ und die 
„Europäisierung“ des Eisenbahnwesens wurden viele rechtliche und innerbetriebliche 
Regelungen erlassen.

�� Das Eisenbahnneuordnungsgesetz (ENeuOG) regelt als umfassendes Artikelgesetz 
den gesamten Prozess der Bahnreform von 1994. Das ENeuOG umfasst Neuregelun-
gen und Veränderungen in rund 130 einzelnen Gesetzen und Verordnungen.

�� Das Regionalisierungsgesetz (RegG) dient der Sicherstellung einer ausreichenden 
Verkehrsbedienung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Dieser muss von 
den Bundesländern organisiert werden.

�� Das Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG) regelt den Transport von Stoffen und Gü-
tern, von deren Beförderung besondere Gefahren für Menschen, Tiere und die übrige 
Umwelt ausgehen können.

�� Gemäß AEG § 2 (Allgemeines Eisenbahngesetz) sind Eisenbahnen öffentliche Einrich-
tungen oder privatrechtlich organisierte Unternehmen, die unterschiedliche Aufgaben 
erfüllen:

Bundeseigene EIU 
(z.B. DB Netz, ca. 

33.000 km)

Nichtbundeseigene EIU
(z.B. Rhein-Sieg-Eisen- 

bahn, ca. 215 km)

Eisenbahnrechtliche 
Aufsicht liegt beim 

Eisenbahn-Bundesamt 
(EBA)

Eisenbahnrechtliche 
Aufsicht liegt bei den 
Bundesländern oder 

auch beim EBA

ca. 450 bundeseigene 
EVU (z.B. DB AG)

ca. 145 nichtbundes-
eigene EVU (NE- oder 

Privat-Bahnen)

� Aufgaben: Eisenbahnverkehrsdienste erbringen, 
z.B. Durchführung von Personen- oder Güterver-
kehr.

� Die Betriebserlaubnis wird von den zuständigen 
Landesbehörden erteilt.

� EVU erhalten von EIU Zugangsmöglichkeiten für 
das jeweilige Schienennetz – diskriminierungsfrei-
er Zugang zur Eisenbahninfrastruktur – 
(entsprechend den Geschäftsbedingungen)

� Aufgaben: Eisenbahninfrastruktur betreiben, z.B. 
Betrieb, Bau und die Unterhaltung der Schienen-
wege

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU)
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�� Im Grundgesetz (GG) ist festgelegt, dass

 — der Bund die ausschließliche Gesetzgebung über den Verkehr von Eisenbahnen 
hat, die ganz oder mehrheitlich im Eigentum des Bundes stehen (Art. 73),

 — durch Gesetze die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregie-
rungen ermächtigt werden können, Rechtsverordnungen (allgemeinverbindliche 
Gesetze ohne ein formales Gesetzgebungsverfahren) zu erlassen (Art. 80).

Diese Rechtsverordnungen können von den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) und 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) so übernommen werden oder in einem eige-
nen Regelwerk umgesetzt werden.

So wird z. B. die Eisenbahn- und Betriebsordnung (EBO) von der Deutschen Bahn AG als 
DS 300 (Drucksache 300) herausgegeben und die Ril 301 (Signalbuch) – herausgegeben 
von DB Netze (als EIU) – enthält die ESO und ergänzt sie durch eigene Ausführungsbe-
stimmungen und Zusätze (s. Seite 42).

Nun können sich Eisenbahnstrukturunternehmen (EIU) eigene Regelungen (Richtlini-
en – Ril, Vorschriften u. Ä.) geben. Für den Bereich der DB AG sind dies z. B.

�� Ril 408 (Fahrdienstvorschrift)

�� Ril 301 (Signalbuch)

�� Ril 483 (Zugbeeinflussungsanlagen bedienen)

Damit nicht jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) eigenständig geltende Regeln 
in eigene Regeln überführen muss, hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV) aus bewährten Regeln das „Betriebsregelwerk (BRW) für EVU“ entwickelt (s. 
Bild 1, S. 18).

So haben zahlreiche Eisenbahnverkehrsunternehmen der Deutschen Bahn AG das „Be-
triebsregelwerk für EVU“ komplett oder wie die DB Regio AG auch teilweise für das 
Zugbegleit- und Rangierpersonal eingeführt (s. Bild 2, S. 18).

Zusätzlich zu „weißen“ und „blauen“ Modulen muss bzw. kann das EVU noch eigene 
Regelungen aufstellen und an die Mitarbeiter im Bahnbetrieb verteilen (s. Bild 3, S. 18).

Wesentliche Rechtsverordnungen der Eisenbahnen

Eisenbahn-Bau- und
Betriebsordnung (EBO)

� Rahmenvorschriften
 über die Gestaltung
 der Bahnanlagen
 und der Fahrzeuge
� Grundsätze für den
 Bahnbetrieb
� Anforderungen an
 die Mitarbeiter

Eisenbahn-
Signalordnung (ESO)

� Bestimmung über
 die im Betrieb not-
 wendigen Signale
� Unterscheidung
 nach Bezeichnung,
 Form und Bedeu-
 tung

Eisenbahn-Verkehrs-
ordnung (EVO)

� Rechte und Pflichten
 bei der Beförderung
 von Personen und
 Reisegepäck
� Grundlage für die
 Tarife im Personen-
 verkehr

Gefahrgutverordnung 
Straße, Eisenbahn und 

Binnenschifffahrt
(GGVSEB)

� Bestimmungen über 
 den Transport ge-
 fährlicher Güter für
 die Eisenbahn
� Verantwortlichkeiten
 beim Transport
� Verhaltensmaßnah-
 men bei Störungen
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Welches Regelwerk für welchen Mitarbeiter eines Eisenbahnverkehrsunternehmens 
(EVU) gilt, wird jeweils in einem eigenen Regelbuch zusammengestellt.

Innerbetriebliche Re-
gelungen, Richtlinien

Rechtsverordnungen Verordnungen der Bundesregierung, eines Bundesministeriums
oder Landesregierung

Eisenbahn-Bau-
und Betriebs-

ordnung (EBO)

Rechtsverordnungen 
können in eigenes 

Regelwerk umgesetzt 
werden.

z.B. enthält die Ril301
(Signalbuch) von DB 
Netze (als EIU) die 

ESO, eigene Ausfüh-
rungsbestimmungen 

und Zusätze

Eigenes Regelwerk 
eines EIU

z.B. Ril408 
(„Fahrdienstvorschrift“) 

der DB AG
(wird für ein anderes 
EVU zu einem netz-
zugangsrelevanten 

Regelwerk)

Eigenes Regelwerk 
eines EVU

z.B. die Modulgruppen 
Ril408.48+58 

(Rangieren) 
gelten nur für den 
Bereich der DB AG

Eisenbahn-
Signalordnung

(ESO)

Eisenbahn-
Verkehrs-

ordnung (EVO)

Gefahrgut-
verordnung
(GGVSEB)

Regionalisie-
rungsgesetz

(RegG)

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Eisenbahnneu-
ordnungsgesetz

(ENeuOG)

Gefahrgutbeför-
derungsgesetz

(GGBefG)

Allgemeines
Eisenbahngesetz

(AEG)

Gesetze

Zusammenfassende Übersicht über Rechtsgrundlagen und innerbetriebliche Regelungen

Regeln eines Eisen-

 bahninfrastruktur-

 unternehmens (EIU), 

  z. B. DB Netze die 

  Ril 408 
 (Fahrdienstvorschrift)

Bild 1: Regelwerk eines EIU  
(weiße Farbe)

Betriebsregelwerk 

 (BRW) für EVU, 

  Hrsg. VDV

Bild 2: Betriebsregelwerk (BRW) 
für EVU (blaue Farbe)

Eigene Regelungen 

 eines Eisenbahnver-

  kehrsunternehmens 

   (EVU)

Bild 3: Eigene Regelungen eines 
EVU (gelbe Farbe)

Bild 4: Wie entsteht ein Regelbuch eines Eisenbahnverkehrsunternehmens (EVU)?
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1.3 Verkehrsleistungen

Verkehr wird verstanden als Raumüberwindung von Personen (Personenverkehr), Gü-
tern (Güterverkehr) und Daten (Daten-/Nachrichtenübertragung). Wege und Trassen, 
die durch sie beschritten werden, lassen sich als Verkehrswege bezeichnen.

Verkehrswege sind alle Wege und Routen, auf welchen Verkehr erfolgt. Dies können 
künstliche Anlagen (z. B. Brücken) als auch natürlich entstandene Wege (z. B. Flüsse) 
sein. Verkehrswege sind: Schienen, Straßen, Flüsse, Kanäle, Meere, Ozeane und Rohr-
leitungen.

Überwinden diese Gruppen (Personen, Güter oder Daten) einen Raum so bedienen sie 
sich eines Verkehrsmittels.

Unter Verkehrsmitteln versteht man technische Einrichtungen, die zur Beförderung von 
Gütern und Personen eingesetzt werden, z. B. Eisenbahn, Lkw, Flugzeug, Binnenschiff, 
Seeschiff, Rohrleitung.

Verkehrsleistungen werden erbracht, wenn Personen oder Güter von einem Ort zu einem 
anderen Ort transportiert werden. Die Höhe der erbrachten Transportleistungen durch 
Verkehrsträger lässt sich beschreiben, indem man angibt, welche Art von Verkehrsob-
jekt (Personen oder Güter) in welcher Anzahl bzw. welcher Menge über Entfernungen 
transportiert wurden. Diese erbrachten Leistungen gibt man an als:

�� Personenkilometer (Pkm), d. h. Anzahl der beförderten Personen  Kilometer

�� Tonnenkilometer (tkm), d. h. Anzahl der beförderten Masse  Kilometer

Verkehrsgeographie

Straße Schiene Rohrleitungen

Verkehrsträger

Binnenwasser
straßen See Luftwege Weltraum

Land Wasser Luft

Bild 1: Verkehrsträger

Bild 2: Transport mit Flugzeug Bild 3: Containerschiff
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Güterbeförderung

Menge/Leistung Einheit 2007 2008 2009 2010

Beförderungsmenge

Eisenbahnverkehr 1 000 t 361 116 371 298 312 087 355 715

Binnenschifffahrt 1 000 t 248 974 245 674 203 868 229 607

Seeverkehr 1 000 t 310 948 316 651 259 445 272 868

Luftverkehr 1 000 t 3 469 3 621 3 398 4 164

Rohöl-Rohrleitungen 1 000 t 90 896 91 069 88 405 88 842

Straßengüterverkehr 1 000 t 3 383 500 3 438 400 3 094 200 3 120 200

Beförderungsleistung

Eisenbahnverkehr Mill. tkm 114 615 115 652 95 834 107 317

Binnenschifffahrt Mill. tkm 64 716 64 057 55 497 62 278

Rohöl-Rohrleitungen Mill. tkm 15 824 15 670 15 950 16 259

Straßengüterverkehr Mill. tkm 454 100 460 100 414 600 434 000

Tabelle 1: Verkehrsleistungen im Güterverkehr in Deutschland (n. Angabe Stat. Bundesamt)

Verkehrsträger Vorteile Nachteile

Eisenbahnver
kehr

� Große Lasten (z. B. Massengüter) 
können relativ preisgünstig trans-
portiert werden

� geringer Energiebedarf
� hohe Geschwindigkeiten
� geringe Unfallgefahr, sicher
� umweltschonend

� Hohe Investitionskosten
� personalintensiv
� staatlich subventioniert
� begrenzte Bedienung in der Fläche 

durch die Schienengebundenheit
� zusätzliche Kosten und Zeitbedarf 

durch Umladung

Straßenverkehr � Fast optimale Flächenbedienung
� geringe Verteilungskosten für Güter, 

die über Kurzstrecken verteilt wer-
den sollen

� flexible Fahrpläne
� Haus-zu-Haus-Lieferung
� große Beweglichkeit

� Hoher Energiebedarf, Verschleiß
� begrenzte Eignung bei Massengü-

tern, Ausschluss bestimmter Güter
� Unfallhäufigkeit, Stau
� Abhängig von Witterung und Ver-

kehrsströmen
� gesetzliche Beschränkungen (z. B. 

Lenkzeit, Fahrverbote)

Schiffsverkehr � Natürliche Wasserstraßen kön nen im 
Binnenschiffverkehr genutzt werden

� hervorragende Eignung für Massen-
güter, niedrige Transportpreise

� Hohe Umschlagskosten
� keine Flächenbedienung
� geringe Geschwindigkeit
� Witterungsabhängig

Flugverkehr � hohe Geschwindigkeiten
� Luftweg ist gratis

� Hohe Transportkosten
� starke Umweltbelastung, Nachtlärm
� Begrenzte Größe/Gewicht
� großer Energieverbrauch

Rohrleitungs
verkehr

� Niedrige Beförderungskosten � Hohe Investitionen
� auf bestimmte Güterarten be-

schränkt (Flüssigkeiten und Gase)

Tabelle 2: Vergleich von verschiedenen Verkehrsträgern


